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Anforderungen an medizinische Befundmonitore 
und die technische Qualitätssicherung 

Einführung, Ziele

Die Digitalisierung der radiologischen Bildgebung umfasst heute die 
 komplette Bildverarbeitungskette, ausgehend vom Ort der Bildentstehung 
über das Bildempfangssystem und die Bildverarbeitung bis hin zur Wieder
gabe von  Bildern mit der erforderlichen diagnostischen Abbildungsqualität. 
Die  Befundung digitaler Röntgenbilder ist erheblich von der Qualität der 
 Monitorsysteme und den Umgebungsbedingungen im Befundraum abhängig. 

Die Bildqualität und deren Sicherstel
lung stellt in radio logischen Betrieben 
eine wich tige Anforderung an die Qua
lität der medizinischen Diagnostik dar.
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Begriffe
Bildablage- und Kommunikationssystem PACS 
(Picture Archiving and Communication Sys-
tem):
System, welches unter anderem zur Betrachtung, Be
fundung sowie Archivierung von Bildern aus der ra
diologischen Diagnostik verwendet werden kann.

Bildwiedergabegerät BWG:
Funktionseinheit eines Bildwiedergabesystems auf 
der Basis aktiver oder passiver Anzeigeelemente, das 
Signale von einer analogen oder digitalen Schnittstel
le empfängt und als Matrix von Pixeln darstellt. Syn
onyme Begriffe: Monitor, Bildschirmgerät, Display.

Bildwiedergabesystem BWS:
System, das aus einem oder mehreren Bildwiederga
begeräten, einem AnzeigeSteuerteil (Grafikkarte) 
sowie RechnerHardware und –Software besteht und 
Bilder anzeigen kann.

Bildarbeitsplatz
Entspricht der Arbeitsumgebung, in welcher an Bild
wiedergabesystemen gearbeitet wird (zur medizini
schen Befundung von Bildern)

Klinisches Referenzbild
Im Bildwiedergabesystem verfügbares, für die medi
zinische Anwendung typisches klinisches Bild mit 
optimalen Darstellungsparametern und wichtigen 
Bildmerkmalen.

Leuchtdichte-Kennlinie (DICOM Gray Scale Dis-
play Function, GSDF):
BWG Kennlinie, Leuchtdichteantwort des BWG auf 
die digitalen Ansteuerpegel (DDL).

Das menschliche Sehsystem nimmt Grauwertunter
schiede im digitalen Bild als nicht linearen Verlauf 
wahr. In dunklen Bildbereichen kann das Auge kleine 
Unterschiede besser erkennen, bei helleren Grauwer
ten müssen die Helligkeitsunterschiede für die visu
elle Wahrnehmung viel grösser sein.

Um für das menschliche Auge eine optimale Grau
wertdifferenzierung am Monitor zu erreichen, wurde 
von der AAPM (American Association of Physicists in 
Medicine) in der DICOM Task Group 18 eine nicht li
neare Kennlinie festgelegt. Im DICOMStandard  3 
Part 14 werden die für das menschliche Auge noch zu 
unterscheidenden Grauwertstufen (JND – just notice
able difference) mit den korrespondierenden Leucht
dichtewerten dargestellt. Das BWS muss auf die 
DICOMGreyscaleStandardDisplayFunction (GSDF) 
eingestellt werden. Mit den Testbildern TG18LN801 
bis 18 wird zu definierten Pixelwerten die Grauwert
verteilung von 18 Graustufen an die DICOM Kennlinie 
angepasst (unter Beachtung der minimalen und maxi

malen Leuchtdichte des Monitors). Diese Kennlinie ist 
mit der DIN 6868157 verpflichtend anzuwenden und 
messtechnisch zu dokumentieren (Ausnahme: Den
talmedizin ohne DVT). 

Maximale Display-Leuchtdichte Lmax

Maximale Leuchtdichte, die vom Bildwiedergabegerät 
erzeugt und in der Mitte des Bildschirmes gemessen 
wird. Sie schliesst das spezifische Streulicht des für 
die Messung verwendeten Testbildes ein.

Maximales Leuchtdichteverhältnis r’
Verhältnis aus Maximalleuchtdichte L’max und Minimal
leuchtdichte L’min

Maximalleuchtdichte L’max

Leuchtdichte in der Mitte des Bildschirms beim ma
ximalen digitalen Ansteuerpegel (DDL), die das Streu
licht und die Schleierleuchtdichte einschliesst.

Minimalleuchdichte L’min

Leuchtdichte in der Mitte des Bildschirms bei einem 
digitalen Ansteuerpegel DDL=0, die das Streulicht und 
die Schleierleuchtdichte einschliesst.

Schleierleuchtdichte Lamb

Leuchtdichte, die vom Umgebungslicht auf der Ober
fläche eines Bildwiedergabegeräts erzeugt wird.
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Rechtlicher Rahmen

1  Fachfirmen, technisches Personal in Spitälern und weitere Stellen

Die Mindestanforderungen an Bildwiedergabesyste
me werden auf der Basis der deutschen Norm 
DIN 6868157:201411 festgelegt. Die minimalen An
forderungen sind in der Norm in den Kapiteln 8.4 und 
8.5 beschrieben (die Tabellen 1 und 2 dieser Weglei
tung listen die wichtigsten Punkte auf). Für die Berei
che Dental und Veterinärmedizin gelten die Bestim
mungen im Kapitel ‘Besondere Regelungen’.
Mit der revidierten Strahlenschutzgesetzgebung (in 
Kraft seit 1. Januar 2018) wird die gesamte Bildverar

beitungskette in das technische Qualitätssicherungs
programm einbezogen. Somit müssen Stellen1, wel
che Qualitätssicherungen an Bildwiedergabesystemen 
in der medizinischen Diagnostik durchführen, über 
eine entsprechende gültige Bewilligung des BAG ver
fügen (Art. 9 Bst. g StSV). Die Anforderungen bezüg
lich Periodizitäten, Verantwortlichkeiten und Umfang 
der qualitätssichernden Massnahmen sind im entspre
chenden Kapitel dieser Wegleitung beschrieben.

Mindestanforderungen (wichtigste Punkte)
A. Befundmonitore (ohne Mammografie) 

Anwendung/ 

 Körperregion

max. Display- 

Leuchtdichte

[cd/m2]

max. Leucht-

dichtever-

hältnis

Matrix Leuchtdichte- 

Kennlinie

Homogenität

a) eines BWG

b)  zwischen 

 mehreren BWG

Projektions
radiografie (Thorax, 
Skelett, Abdomen)

≥ 250 ≥ 250 (≥ 1600) × (≥ 1200) GSDF ± 10% a) < 25%
b) < 20%

Durchleuchtung
(Fluoroskopie), alle 
Anwendungen

≥ 150 ≥ 100 (≥ 1024) × (≥ 1024) GSDF ± 15%

Computer tomografie ≥ 150 ≥ 100 (≥ 1024) × (≥ 1024) GSDF ± 15%

Für Raumklasse 5 
(Dental, intra und 
extraoral)

≥ 200 ≥ 100 (≥ 1024) × (≥ 768) entfällt, visuelle 
Einstellung mit 
Testbild
TG18OIQ

a) < 30%
b) < 30%

DVT:
GSDF ± 10%

Für Raumklasse 6 
(Dental, intra und 
extraoral)

≥ 300 ≥ 100 (≥ 1024) × (≥ 768) entfällt, visuelle 
Einstellung mit 
Testbild
TG18OIQ

DVT:
in RK 6 nicht 
 zulässig

Tab. 1: Mindestanforderungen ohne Mammografie (Quelle: DIN 6868157, ergänzt)

B. Befundmonitore (Mammografie) 

Anwendung/ 

 Körperregion

max. Display- 

Leuchtdichte

[cd/m2]

max. Leucht-

dichtever-

hältnis

Matrix Leuchtdichte- 

Kennlinie

Homogenität

a) eines BWG

b)  zwischen 

 mehreren BWG

Mammografie ≥ 250 ≥ 250 (≥ 2048) × (≥ 2048) GSDF ± 10% a) < 25%
b) < 10%

Mammografische 
Stereotaxie / Biopsie

≥ 200 ≥ 100 (≥ 1024) × (≥ 1024) GSDF ± 15% a) < 25%
b) < 20%

Tab. 2: Mindestanforderungen Mammografie (Quelle: DIN 6868157)
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Besondere Aspekte bei Bildwiedergabegeräten und 
Bildarbeitsplätzen

Bei Bildschirmarbeitsplätzen muss darauf geachtet 
werden, dass der Lichteinfall von Fenstern, Leucht
körpern, usw. die Situation an der Arbeitsstation und 
damit die korrekte medizinische Bildbeurteilung nicht 
beeinträchtigen kann. Die Lichtbedingungen der Um
gebung reduzieren den maximalen Kontrast der Bild
darstellung erheblich. Reflexionen von Fenstern las
sen sich durch eine Aufstellung des BWS mit 
Blickrichtung parallel zum Fenster vermeiden. Eine 
dimmbare Raumbeleuchtung trägt zum angepassten 

Beleuchtungsniveau im Sinne der Raumklassen 
(Tab.  3) bei. Zusätzlich können Stellwände aus 
dunklem, nicht reflektierenden Materialien zur Vermei
dung von störenden Lichtquellen und Reflexionen 
eingesetzt werden.
Die Betrachtungsbedingungen für ein Bildwiederga
besystem sind stark abhängig von der Umgebungs
beleuchtungsstärke und müssen deshalb in die Qua
litätssicherung einbezogen werden.

Befundung und Betrachtung
Je nach Zweckbestimmung werden für BWS zwei 
Klassifikationen unterschieden: Systeme für «Be
fundqualität» und Systeme für «Betrachtungsquali
tät». In dieser Wegleitung werden lediglich die Anfor
derungen an Befundmonitore beschrieben. Die 
Betrachtungsmonitore unterliegen nicht den Bestim
mungen zur Qualitätssicherung nach Röntgenverord
nung (RöV) vom 26. April 2017. Somit dürfen diese 
Monitore nicht für die Befundung verwendet werden. 
Die Befundmonitore müssen entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung als solche gekennzeichnet werden 
(Aufkleber mit der Bezeichnung «Befundmonitor»).
Unter Befundung wird die Erkennung, Beschreibung, 
Beurteilung und dauerhafte Dokumentation der diag
nose und therapierelevanten Bildinhalte mit den or

gantypischen Bildmerkmalen, Details und kritischen 
Strukturen durch den Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt mit 
der erforderlichen Ausbildung im Strahlenschutz ver
standen. Die Befundung dient zur Beantwortung der 
diagnostischen Fragestellungen und als Grundlage für 
ärztliche Entscheidungen.
Die Betrachtung erfasst die Bildmerkmale und Inhal
te von bereits befundeten Bildern im Rahmen der 
ärztlichen Information, Demonstration und Kontrolle. 
Die Darstellung diagnose und therapierelevanter Bil
dinhalte kann bei der Betrachtung durch verringerte 
Orts und Kontrastauflösung und/oder geringere 
Leuchtdichte eingeschränkt sein.
 (Quelle: QSRL 23.04.2014, modifiziert)
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Raumklassen
Das RaumklassenKonzept beschreibt den Ein
satzzweck und die Umgebungsbedingungen von Bild
wiedergabesystemen. Je nach Tätigkeit gemäss Ta
belle 3 werden verschiedene Mindestanforderungen 
an ein Bildwiedergabegerät gestellt. Dabei werden 
der Tätigkeitsbereich und das Umgebungslicht, wel
ches die Bildqualität eines Monitors mit beeinflusst, 
berücksichtigt. 
Die Festlegung der Raumklasse muss vom Lieferan
ten des BWS zusammen mit dem/der Sachverständi
gen vor der Installation vorgenommen und dokumen
tiert werden. Die Grundlage für die Einteilung bildet 
die gemessene Umgebungsbeleuchtungsstärke mit 
einem geeigneten Messgerät. Die Messung erfolgt 

bei ausgeschaltetem Monitor senkrecht zur Bildschir
moberfläche in Richtung des Raumes, also zum Be
trachter hin.
Aus den Raumklassen ergeben sich die Mindestan
forderungen an die eingesetzten BWS sowie der Test
umfang der Qualitätssicherung. 
Die Definition der Raumklasse orientiert sich an der 
Tätigkeit mit der höchsten Anforderung der dort 
durchgeführten Anwendung. 

Die folgende Tabelle legt fest, welche Tätigkeiten an 
einem BWG durchgeführt werden dürfen (in Abhän
gigkeit der Beleuchtungsstärke in diesem Raum):

Raumklasse Raum Tätigkeiten Klassifikation 

BWS

Beleuchtungs-

stärke [lx]

RK 1 Befundungsraum Überwiegende Beurteilung von Radio
grafien und Schnittbilddatensätzen
(bildgebende Diagnostik durch medizi
nisch sachverständige Ärzte)

Befundqualität ≤ 50

RK 2 Untersuchungsräume mit 
 sofortiger Befundung

Ärztliche Tätigkeiten im Unter
suchungsraum, bei denen therapie
relevante Entscheidungen gefällt 
 werden und infolgedessen das Bild
wiedergabesystem eine für die 
 Befundung ausreichende Bildqualität 
anbieten muss

Befundqualität ≤ 100

RK 3 Räume zum Führen der 
 Untersuchung

Tätigkeiten, bei denen mittels des Dia
logmonitors die Untersuchungsführung 
vorgenommen wird

Befundqualität ≤ 500

RK 4 Betrachtungs und Behand
lungsräume

Tätigkeiten, bei denen ein bekannter 
und beurteilter Befund repetitiv nach
vollzogen werden muss (z.B. Reposi
tionen im OPSaal, Schraubenentfer
nung in der Unfallchirurgie)

Betrachtungs
qualität

≤ 1000

RK 5 Zahnärztlicher Bildarbeits
platz

Befundung ausserhalb der Beleuch
tungsbedingungen eines zahnärzt
lichen Behandlungsarbeitsplatzes

Befundqualität ≤ 100

RK 6 Zahnärztlicher Behandlungs
raum

Befundung unter Beleuchtungsbedin
gungen eines zahnärztlichen Behand
lungsarbeitsplatzes

Befundqualität ≤ 1000

Tab. 3: Festlegung von Raumklassen mit den jeweiligen Anforderungen (Quelle: DIN 6868157, ergänzt)
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Qualitätssicherung
Die technische Qualitätssicherung dient zur Prüfung 
und Korrektur der eingesetzten Bildwiedergabesyste
me mit dem Ziel, vorgegebene Qualitätsanforderun
gen zu erfüllen. Die qualitätssichernden Massnahmen 
umfassen die Durchführung der Abnahmeprüfung (AP) 
sowie der Zustands und Konstanzprüfungen. Die Ab
nahmeprüfung erfolgt in der Regel durch die installie
rende Firma. Sofern eine entsprechende Bewilligung 
vorliegt, kann die Zustandsprüfung  (ZP) durch den 
Betrieb selbst durchgeführt werden. Die Durchfüh
rung der periodischen Konstanzprüfung (KP) erfordert 
keine Bewilligung; sie kann durch den Anwender oder 
die Anwenderin durchgeführt werden. Eine Instrukti
on zum Vorgehen muss anlässlich der Abnahmeprü
fung und Übergabe des BWS durch die Fachfirma 
erfolgen.

In Abweichung zur Norm DIN 6868157, welche halb
jährliche und arbeitstägliche Konstanzprüfungen vor
sieht, kommt in der Schweiz ein vereinfachtes Verfah
ren zur Anwendung: Die Zustandsprüfung entspricht 
dem visuellen und messtechnischen Umfang der Ab
nahmeprüfung (Tabellen A und B dieser Wegleitung). 

Die Konstanzprüfung umfasst ausschliesslich die vi
suellen Prüfpunkte gemäss Tabelle C.

Periodizitäten
Die minimalen Anforderungen an die Periodizität der 
Qualitätssicherung richten sich nach Anhang 11 Bst. 
b RöV.

Verantwortlichkeiten
Die Verantwortlichkeiten zur Veranlassung und Durch
führung der qualitätssichernden Massnahmen richten 
sich nach den Artikeln 28–30 RöV. Demnach ist die 
Bewilligungsinhaberin oder der Bewilligungsinhaber 
dafür verantwortlich, dass die Bildwiedergabesyste
me regelmässig nach den Vorgaben der RöV und den 
Anforderungen dieser Wegleitung überprüft werden. 
Vor der Übergabe muss eine Abnahmeprüfung nach 
Art. 28 RöV durchgeführt werden.

Umfang der Prüfungen
Der Umfang der Abnahme, Zustands und Konstanz
prüfung ist in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt. 

Abnahme-/Zustandsprüfung
Tabelle A: Visuelle Prüfungen

Prüfung Abschnitt Norm Prüfmittel

Gesamtbildqualität 8.2.2 Testbild TG18OIQ

Graustufenauflösung des BWG 8.2.3 Testbild TG18MP

Homogenität der Leuchtdichte 8.2.4 Testbild TG18UN80

Farbeindruck und Gleichmässigkeit 8.2.5 Testbild TG18UN80

Pixelfehler 8.2.6 Testbilder TG18UN10 und TG18UN80

Bildgeometrie 8.2.7 Testbild TG18OIQ

Prüfung anhand klinischer Referenzbildera 8.2.8 Klinische Referenzbilder

Sichtbarkeit der Linienstrukturen in den 
6 Testbildernb

8.2.9 Testbilder TG18LPH10, TG18LPH50 und TG18LPH89 
(horizontale Linien);
Testbilder TG18LPV10, TG18LPV50 und TG18LPV89 
(vertikale Linien)

a entfällt für Raumklassen 5 und 6 (Dental) b nur für die Mammografie
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Tabelle B: Messtechnische Prüfungen

Prüfung Abschnitt Norm Prüfmittel

Minimalleuchtdichte 8.3.1 LeuchtdichteMessgerät
Testbild TG18LN801
Abstandsmessung

Maximalleuchtdichte 8.3.2 LeuchtdichteMessgerät
Testbild TG18LN818
Abstandsmessung

Schleierleuchtdichte 8.3.3 LeuchtdichteMessgerät
bei ausgeschaltetem BWG
Abstandsmessung

Beleuchtungsstärke 8.3.4 BeleuchtungsstärkeMessgerät
bei ausgeschaltetem BWG senkrecht zur Bildschirmober
fläche (Bildschirmmitte) gemessen

Homogenität des BWG 8.3.6 LeuchtdichteMessgerät
Testbild TG18UN80 (oder Hintergrund DDL 204)
Testbild TG18UN10 (oder Hintergrund DDL 26)
Aufsatzmessung

Homogenität von MehrfachBWG 8.3.7 LeuchtdichteMessgerät
Testbild TG18UN10 (oder Hintergrund DDL 26)
Aufsatzmessung

LeuchtdichteKennliniea 8.3.8 LeuchtdichteMessgerät
18 Testbilder
TG18LN801 bis 18
Aufsatzmessung

a entfällt für Raumklassen 5 und 6 (Dental, ausser für DVT im KopfHalsbereich)

Konstanzprüfung
Tabelle C: Visuelle Prüfungen

Prüfung Abschnitt Norm Prüfmittel

Gesamtbildqualität 8.2.2
a), b)a, c)a, e), g)

Testbild TG18OIQ

Homogenität der Leuchtdichte 8.2.4 Testbild TG18UN80

Farbeindruck und Gleichmässigkeit 8.2.5 Testbild TG18UN80

a  bei Raumklassen 5 und 6 (Dental) gilt:  
–  im Testbildelement 3 muss mindestens im mittleren, grauen Feld der Schriftzug «QUALITY CONTROL» vollständig zu 

erkennen sein 
– im Testbildelement 2 (5% und 95%Feld) muss das Niedrigkontrastquadrat erkennbar sein
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Prüfung der Gesamtbildqualität (visuell bei AP, ZP, KP)
Anhand des Testbildes TG18OIQ2 sind folgende 
Strukturen zu prüfen: 

2  Wiedergegeben mit Erlaubnis DIN Deutsches Institut für Normung e.V. Massgebend für das Anwenden der DINNorm ist deren Fassung 
mit dem neusten Ausgabedatum. 
Das Testbild TG18OIQ kann über den Normenausschuss Radiologie (NAR) im DIN, Henkestrasse 127, 91052 Erlangen, bezogen werden 
und steht unter www.nar.din.de zum Download zur Verfügung.

Quelle: DIN 68681572

1  LinienpaarRaster  
Unverfälschte Sichtbarkeit der LinienpaarRaster 
ohne Schlieren, Verwischungen oder Auslöschun
gen und Sichtbarkeit der LinienpaarRaster mit 
niedrigem Kontrast in der Mitte und in den vier 
Ecken des Testbildes.

2  5% und 95%Felder  
Für Raumklasse RK 5 (≤ 100 lx) und Raumklasse RK 6 
(≤ 1000 lx): Sichtbarkeit der 5% und 95%Felder.

3  Buchstaben mit niedrigem Kontrast  
Sichtbarkeit der Buchstaben mit niedrigem Kont
rast («QUALITY CONTROL»).

 1)  Im weissen und grauen Feld: «QUALITY CONT
ROL» für alle Raumklassen.

 2)  Im schwarzen Feld:
  i) Mammografie (RK1): «QUALITY CONTROL»
  ii) RK1 (≤ 50 lx): «QUALITY CONTRO»
  iii) RK2 (≤ 100 lx): «QUALITY CONT»
  iv) RK3 (≤ 500 lx): «QUALITY CON»

4  Ecken mit geringem Kontrast  
Sichtbarkeit der vier Ecken innerhalb der Leucht
dichtenFlächenelemente.

  i) Mammografie (RK1): alle
  ii) RK1 (≤ 50 lx): alle
  iii) RK2 (≤ 100 lx): alle
  iv) RK3 (≤ 500 lx): alle

5  Linien des Rasters  
Sichtbarkeit der Grenzen und Linien und der Zent
rierung des Rasters im aktiven Bereich des Bildwie
dergabegerätes.

6  LeuchtdichteFlächenelemente  
Unterscheidbarkeit aller 16 LeuchtdichteFläche
nelemente.

7  Verlaufsbalken 
Kontinuität des Erscheinungsbildes der Verlaufsbal
ken.

8  Übergänge  
Direkte SchwarzWeiss und WeissSchwarz Über
gänge.

http://www.nar.din.de
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Prüfmittel
Für die Abnahme/Zustandsprüfung müssen folgende 
Prüfmittel / Messgeräte eingesetzt werden:

A. Leuchtdichte-Messgerät (Anzeige in cd/m2)
➔  Messung der verschiedenen Prüfkenngrössen am 

Bildwiedergabegerät

B. Beleuchtungsstärke-Messgerät (Anzeige in Lux)
➔  Feststellung der Raumklasse

Auf dem Markt existieren auch kombinierte Geräte. 
Gemäss den Anforderungen der Röntgenverordnung 
(RöV) sind für die Durchführung der Prüfungen Mess
mittel zu verwenden, die den Anforderungen der Ver
ordnung des EJPD vom 7. Dezember 2012 über Mess
mittel für ionisierende Strahlung (StMmV) genügen. 

Dokumentation
Die Ergebnisse aller Prüfungen sind zu protokollieren 
und im Anlagebuch abzulegen. Im Anhang C der Norm 
DIN 6868157 ist ein Prüfberichtsmuster enthalten.

Die elektronische Ablage der Prüfprotokolle ist mög
lich, sofern

• die lückenlose und vollständige Dokumentation 
gewährleistet ist;

• der/die StrahlenschutzSachverständige über 
den Ablageort im lokalen Computersystem oder 
hausinternen Netzwerk informiert ist und der 
Zugriff auf die Dokumente jederzeit möglich ist.

Für die elektronische Ablage ist es sinnvoll, im Anla
gebuch eine Übersichtsliste zu führen (Aufstellung 
aller Prüfungen mit Datum und Ablageort der Proto
kolle).

Besondere Regelungen
A. Dentalmedizin
Im Dentalbereich muss mindestens ein Bildwiederga
besystem im Betrieb als Befundsystem bezeichnet 
werden und damit der Norm DIN 6868157 entspre
chen. 
Für zahnärztliche Röntgenräume bestehen 2 Raum
klassen:

• RK 5 für zahnärztliche Bildarbeitsplätze 
(≤ 100 lx)  
(Befundung ausserhalb des zahnärztlichen 
 Behandlungsplatzes)

• RK 6 für zahnärztliche Behandlungsräume 
(≤ 1000 lx)  
(Befundung im Bereich des Behandlungs
arbeitsplatzes) 

Die Anforderungen bezüglich Anwendung der DI
COMKennlinie (GSDF) gelten im Dentalbereich aus-
schliesslich bei Bildwiedergabesystemen für den Ein
satz von Digitalen VolumentomografieSystemen 
(DVT) im Kopf/Halsbereich. Die Raumklasse  6 ist 
gemäss der Norm nicht für die Befundung von 3DAuf
nahmen zugelassen.

B. Veterinärmedizin
Die Röntgenverordnung (RöV) definiert den Geltungs
bereich für Röntgensysteme zur Diagnose an Mensch 
und Tier. Es sind aber Ausnahmen und spezifische 

Regelungen im Veterinärbereich definiert. Analog zur 
Dentalmedizin muss mindestens ein Bildwiederga
besystem im Betrieb als Befundsystem bezeichnet 
werden und damit der Norm DIN 6868157 entspre
chen. Ausgenommen ist die Anforderung an die DI
COMKennlinie (GSDF), welche in der Veterinärmedi
zin nicht gilt. 

C. Teleradiologie
Dank der Teleradiologie sind radiologische Dienstleis
ter in der Lage, sich dem wachsenden Trend zur Te
learbeit anzupassen, so dass eine Befundung von 
ausserhalb der Institution stattfinden kann. Für die aus 
der Ferne arbeitenden Ärztinnen und Ärzte kann es 
jedoch eine Herausforderung sein, sowohl den Vor
schriften für Bildwiedergabesysteme nachzukommen 
als auch eine optimierte Befundungsumgebung zu 
schaffen, in der sie optimal arbeiten können.

Bezüglich der Anforderungen an die extern eingesetz
ten Bildwiedergabesysteme für die Befundung sind 
die in dieser Wegleitung genannten Punkte zu berück
sichtigen. Sofern am Bildarbeitsplatz ausserhalb der 
Institution vergleichbare Umgebungsbedingungen 
wie am institutsinternen Arbeitsort herrschen, kann 
das BWS am institutsinternen Arbeitsort geprüft wer
den (Abnahme und Zustandsprüfung).
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Stand von Wissenschaft und Technik. Berücksichtigen die Bewilli
gungsinhaber bzw. Sachverständigen diese Wegleitung, so können 
sie davon ausgehen, dass sie das Strahlenschutzrecht rechtskon
form vollziehen.
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